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Satzung 
der Gemeinde Niederkrüchten 

über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme 
von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ 

vom ……… 
 
 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 / SGV NW 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV NRW S. 202) sowie § 51 Abs. 5 des Gesetzes 
zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung, Artikel 1 Gesetz zur frühen Bildung 
und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Sechstes Gesetz zur Ausfüh-
rung des Achten Buches Sozialgesetzbuch -SGB VIII- für das Land Nordrhein-Westfalen  
vom 03.12.2019 (GV NRW S. 894) hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sit-
zung am ………… folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Offene Ganztagsschule 

 
Die Gemeinde Niederkrüchten bietet ab dem Schuljahr 2005/2006 das Angebot „Offene 
Ganztagsschule im Primarbereich“ an. Grundlagen für die Ausgestaltung des Angebotes 
bilden die Runderlasse „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“ und „Zuwendungen für 
die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbe-
reich“ des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
12.02.2003 in der derzeit gültigen Fassung.  
 

§ 2 
Teilnahmeberechtigte, Aufnahme 

 
(1) Die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagsschule ist freiwillig. Mit der 

schriftlichen Anmeldung erkennen die Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie denen 
gleichgestellte juristische und natürliche Personen, mit denen das Kind zusammenlebt, 
die Satzung mit den darin enthaltenen Elternbeiträgen an und binden sich zur Zahlung 
für die Dauer eines Schuljahres (01.08. - 31.07.). 

 
(2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Besuch der Offenen Ganztagsschule. Die 

Aufnahmeentscheidungen trifft die Schulleitung unter Berücksichtigung des vom Schul-
träger festgelegten allgemeinen Rahmens.  

 
§ 3 

Abmeldung, Ausschluss 
 

(1) Eine vorzeitige, unterjährige Abmeldung durch die Eltern oder Erziehungsberechtigten 
sowie denen gleichgestellten juristischen und natürlichen Personen, ist mit einer Frist 
von vier Wochen jeweils zum 1. eines Monats nur in folgenden Ausnahmefällen mög-
lich:  

 
 1. Änderung hinsichtlich der Personensorge für das Kind, 
 2. Wohnungs- und Schulwechsel, 
 3. Längerfristige Erkrankung des Kindes (mehr als 4 Wochen). 
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(2) Ein Kind kann durch den Schulträger von der Teilnahme an den Angeboten der Offe-
nen Ganztagsschule ausgeschlossen werden. Der Ausschluss erfolgt insbesondere 
dann, wenn  

 
1.  das Verhalten des Kindes ein weiteres Verbleiben nicht zulässt,  
2.  das Kind das Angebot nicht regelmäßig wahrnimmt,  
3.  die Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie denen gleichgestellten juristischen 

und natürlichen Personen ihren Beitrags- oder Entgeltzahlungspflichten nicht nach-
kommen, 

4.  die erforderliche Zusammenarbeit mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten so-
wie denen gleichgestellten juristischen und natürlichen Personen nicht mehr mög-
lich ist, 

5.  die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren bzw. sind.  
 

§ 4 
Beitragspflichtige, Elternbeiträge 

 
(1) Beitragspflichtig sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie denen gleichgestell-

te juristische und natürliche Personen i. S. d. § 2 Abs. 1. Lebt das Kind nur mit einem 
Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. Mehrere beitragspflichtige 
Personen haften als Gesamtschuldner. 

 

(2) Die Beitragspflichtigen haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Kosten der Offenen Ganztagsschule zu 
entrichten. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfrei-
betrag nach § 32 Einkommenssteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die 
Personen, die diese Leistungen erhalten, an die Stelle der Eltern. Für Kinder die von 
Jugendhilfeträgern in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht sind, gilt § 4 Abs. 6 
dieser Satzung entsprechend. 
 

(3) Die Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsschule werden durch die Gemeinde erhoben. 
Beitragszeitraum ist das Schuljahr. Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten 
der Offenen Ganztagsschule nicht berührt. Wird ein Kind im laufenden Schuljahr auf-
genommen oder verlässt ein Kind im laufenden Schuljahr die Offene Ganztagsschule, 
ist der Elternbeitrag anteilig zu zahlen.  

 
(4) Besucht mehr als ein Kind der Beitragspflichtigen gleichzeitig ein Angebot der Offenen 

Ganztagsschule, so reduziert sich der Elternbeitrag für das zweite Kind auf 50 v. H. und 
jedes weitere Kind ist von der Beitragspflicht in Gänze befreit. 

 
 Bei gleichzeitiger beitragspflichtiger Betreuung von Kindern in einer Tageseinrichtung 

für Kinder oder in Tagespflege gemäß § 22 ff SGB VIII und in der Offenen Ganztags-
schule reduziert sich der Elternbeitrag für den Besuch in der Offenen Ganztagsschule 
für das erste Kind um 50 v. H., und jedes weitere Kind in der Offenen Ganztagsschule 
wird beitragsfrei betreut. 

  
(5) Monatliche Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule werden in folgender Höhe 

erhoben:  
 

Einkommensgruppe Jahreseinkommen Euro Monatliche Elternbeiträge Euro 

1 bis 16.000,00 15,00 

2 bis 26.000,00 40,00 

3 bis 39.000,00 80,00 

4 bis 52.000,00 110,00 

5 bis 65.000,00 150,00 

6 über 65.000,00 185,00 
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(6) Im Falle des Absatzes 2 Satz 2 und 3 ist ein Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach der 

zweiten Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, nach Satz 1 ergibt sich ein niedrigerer 
Beitrag. Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Eltern oder Erzie-
hungsberechtigten der Gemeinde schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche 
Einkommensgruppe ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur 
Einkommenshöhe oder ohne geforderten Nachweis ist der höchste Elternbeitrag zu 
zahlen.  

 
(7) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern 

oder Erziehungsberechtigten im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuerge-
setzes. Bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist der Sparerfreibetrag nicht abzusetzen. 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusam-
men veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 
sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebensun-
terhalts bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen.  

  
(8)   Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften 

sowie das Elterngeld in Höhe von 300 € bzw. 150 €  entsprechend § 10 Abs. 2 Bund-
eselterngeld und Elternzeitgesetz sind anrechnungsfrei. Bezieht ein Elternteil Einkünfte 
aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats und 
steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versor-
gung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nach zu versichern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkom-
men ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung eines Mandats hinzuzurechnen. Für das dritte und jedes weite-
re Kind, das zum Haushalt gehört, sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz 
zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ab-
zuziehen.  

    
(9) Maßgeblich für die Bemessung der Beitragshöhe ist immer das Einkommen des lau-

fenden Kalenderjahres. Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung des Jahreseinkommens 
(bei Aufnahme des Kindes) oder im Rahmen einer zu aktualisierenden Berechnung 
aufgrund von Änderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen sind 
die prognostizierten Einkünfte für das gesamte laufende Jahr zu berücksichtigen, wenn 
davon auszugehen ist, dass die Einkommenssituation voraussichtlich auf Dauer be-
steht. Eine Festsetzung erfolgt für den gesamten beitragspflichtigen Zeitraum des lau-
fenden Jahres. Sollte aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen die Ermittlung des 
Einkommens des laufenden Kalenderjahres nicht möglich sein, ist zunächst auf das 
Einkommen eines Kalendervorjahres zurückzugreifen. Bei der Überprüfung einer be-
reits erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwirkenden Beitragsfestsetzung wird das 
tatsächliche Einkommen im Jahr der Beitragspflicht zu Grunde gelegt. Änderungen der 
Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer höheren Einkommensgruppe 
führen können, sind unverzüglich anzugeben.   
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§ 5 

Fälligkeit 
 
Die Elternbeiträge werden jeweils zum Monatsersten fällig und durch die Gemeinde durch 
schriftlichen Bescheid gegenüber den Eltern festgesetzt.  
 

§ 6 
Beitreibung 

 
Rückständige Elternbeiträge können nach den Bestimmungen des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes NRW im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden.  
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. August 2020 in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbei-
trägen für die Teilnahme von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ 
vom 8. Mai 2018 außer Kraft. 

 
 

Niederkrüchten, den …….. 
 
Der Bürgermeister 
gez. Wassong 
 
 
 
 
  




